
Gemeinde Bockhorn 

Wahlperiode 2021-2026 

26345 Bockhorn, den 24.10.2022 

 

Beschlussvorlage 
 

 

Amt: Abteilung II Datum: 24.10.2022 

Bearbeiter: Katja Lorenz Vorlage Nr.: 2022/205 

 

 

Beratungsfolge Status Termin Behandlung 

Ordnungs- und Feuerschutzausschuss Ö 02.11.2022 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss N 06.12.2022 Vorberatung 

Rat Ö 20.12.2022 Entscheidung 

Betreff: 

Satzung über die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen in der Gemeinde 

Bockhorn 

 

Schilderung der Sach- und Rechtslage 

 

 

Bisher gab es in der Gemeinde Bockhorn die Satzung über Benutzungsvorschriften und über 

die Festlegung der Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte / Notunterkünfte 

vom 15.12.2020. In dieser Satzung wurde für einige wenige Unterkünfte der Gemeinde 

Bockhorn die entsprechenden Benutzungsgebühren sowie einige Verhaltensregeln 

festgehalten. Die aktuell sehr hohen Zuweisungen von Geflüchteten machte es unter anderem 

erforderlich, dass die Satzung überarbeitet und auf alle Unterkünfte ausgedehnt werden muss.  

 

Die Obdachlosen- und Unterkünfte für Geflüchtete bilden fortan einen „Pool“ und können 

nach Bedarf belegt werden. Sowohl für Geflüchtete als auch für Obdachlose gelten 

gleichermaßen dieselben Regeln.  

 

Bisher wurde in der Satzung Grundsätzliches geregelt, wie etwa der Begriff der 

Obdachlosigkeit oder auch die Benutzungsgebühren für die jeweiligen Wohnungen. Ein 

aktiver Handlungsspielraum (Wegweisung, Bußgeld etc.) bei Verstößen gegen die 

Hausordnung oder die Satzung fehlte gänzlich.  

 

Weiter wurde die Satzung dahingehend angepasst, als dass ein eventueller Betrieb von 

Sammel-/Gemeinschaftsunterkünften durch Dritte erfolgen kann. So wurden auch einem 

sogenannten Betreiber der Unterkunft gewisse Rechte eingeräumt, die erforderlich sind, um 

einen ordnungsgemäßen Betrieb aufrecht zu erhalten.  

 

Die Satzung über die Unterbringung Obdachloser und Geflüchteter in der Gemeinde 

Bockhorn hat keine finanzielle Auswirkungen. 



Beschlussvorschlag 

 

 

Es wird empfohlen, die Satzung über Unterbringungen von Obdachlosen und Geflüchteten in 

der Gemeinde Bockhorn einschließlich der Hausordnung zu beschließen. 

 

 

 

 

 

Krettek 

Bürgermeister 

 

 

Anlagen 

 

1. Satzung über die Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten in der Gemeinde 

Bockhorn 

2. Hausordnung 
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